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HAUSORDNUNG

FÜR DIE ABTEILUNG

HALBGEFANGENSCHAFT (HG)
1. ALLGEMEINE BESTIMMUNGEN

Diese Hausordnung regelt die Rechte und Pflichten der dem Wohnheim Lindenfeld (WHL) von den Strafvollzugsbehörden zum Vollzug von Freiheitsstrafen in der Form der Halbgefangenschaft zugewiesenen Insassen. Sie basiert auf der Leistungsvereinbarung zwischen dem Kanton Luzern und dem Verein WHL.
Gesetzliche Grundlagen: 

Der Vollzug im WHL richtet sich nach Bundesrecht, der Strafprozessordnung des Kantons Luzern (SRL Nr. 305), der weiteren massgeblichen kantonalen Gesetzgebung sowie den Richtlinien des Konkordates der Kantone der Nordwest- und Innerschweiz über den Vollzug von Strafen und Massnahmen.

Voraussetzungen für die Aufnahme sind: 

· Verfügung der einweisenden Behörde

· Kostengutsprache der einweisenden Behörde

· Arbeitsbescheinigung mit unterzeichnetem Arbeitsplan des Arbeitsgebers/
oder der Abrechnung der Ausgleichskasse und Mehrwertsteuerabrechnung bei Selbständigerwerbenden.

· Abschluss einer Kranken- und Unfallversicherung sowie Abschluss einer Haftpflichtversicherung.

2. EINTRITT

Das Wohnheim Lindenfeld (WHL) führt mit dem Insassen beim Eintritt ein Eintrittsgespräch durch und erklärt ihm dabei den Tagesablauf. Der Insasse wird dabei über seine Rechte und Pflichten als Halbgefangener sowie über die von ihm einzuhaltenden Vorschriften eingehend orientiert.

Das Wohnheim Lindenfeld hält beim Eintrittsgespräch ausdrücklich fest, dass die in der Verfügung der einweisenden Behörde festgelegten Bedingungen und Auflagen sowie ihre Vereinbarungen mit dem Insassen (z.B. die Regelung der Aus- und Einrückzeiten) einzuhalten sind und macht ihn darauf aufmerksam, dass bei Nichteinhaltung der Bedingungen und Auflagen oder der Vereinbarungen eine Rückversetzung in den Normalvollzug angeordnet werden müsste.

Wertsachen können dem Wohnheim zur Aufbewahrung im Tresor übergeben werden. Für Diebstähle aus den Zimmern wird jede Haftung abgelehnt.

3. AUS- UND EINRÜCKREGELUNG

In der Regel gelten folgende Aus- und Einrückzeiten:

Montag – Freitag:

06.00 h Ausrücken zur Arbeit.

19.30 h Einrücken von der Arbeit. 

Einrücken (von der Arbeit)
Einrückende haben sich am Schalter zu melden. In der Abteilung angelangt, wird eine Kontrolle der mitgebrachten Behältnisse wie Taschen, Koffer, Plastiksäcke etc. vorgenommen. 

Zu diesem Zwecke hat der Halbgefangene die Behältnisse zu öffnen. Die Verweigerung oder Behinderung der Kontrolle, hat ein Disziplinarverfahren mit möglicher Versetzung in den Normalstrafvollzug zur Folge. 

Bei Schichtarbeiten richten sich die Aus- und Einrückzeiten nach dem Schichtplan. 

Vor dem Verlassen des Heimes und bei der Rückkehr hat sich der Insasse beim diensthabenden Mitarbeiter im Hauptgebäude ab- bzw. anzumelden. Falls sich der/die  Betreuer/-in nicht in der Anmeldung aufhält, kann er/sie über Tel.Nr. intern 28 erreicht werden. (Die Telefonkabine befindet sich links neben der Anmeldung).

Ausserordentliche Samstagsarbeit für Unselbstständigerwerbende wird nur in Ausnahmefällen auf ein entsprechendes Gesuch des Arbeitgebers hin bewilligt.

Selbständigerwerbende müssen die Notwendigkeit von Samstagsarbeit glaubhaft machen. Eine Bewilligung wird unter der Voraussetzung erteilt, dass sich der Insasse während dieser Zeit in seinem Betrieb aufhält.

Stellt der Arbeitgeber während Ferienzeiten den Betrieb ein, verbringt der Insasse die Zeit im Wohnheim.

4. ALKOHOL / MEDIKAMENTE / DROGEN

Besitz und Genuss von Alkohol, alkoholhaltigen Lebens- und Genussmitteln, Medikamenten und Drogen im Sinne des Betäubungsmittelgesetzes sind strikte verboten, ebenso der Handel damit. Das Betreuungspersonal des Wohnheims kann bei Verdacht jederzeit Alkoholkontrollen oder Urinproben durchführen. Eine Verweigerung wird einem positiven Befund gleichgestellt und entsprechend sanktioniert. Bei einem positiven Befund hat der Insasse die Kosten für den Test zu bezahlen. Bei negativem Befund übernimmt das Wohnheim die Kosten. 

Rauchen ist lediglich in den dafür vorgesehenen Räumen und in den Gängen gestattet. Das Rauchen in Nichtraucherzonen ist mit Rücksicht auf die Nichtraucher zu unterlassen.

5. NACHTRUHE

Ab 22.00 Uhr ist allgemeine Nachtruhe. Die Fernseh- und Radioapparate müssen auf Zimmerlautstärke eingestellt werden.

Es erfolgt kein Weckdienst durch das WHL. Jeder Insasse ist selbst dafür verantwortlich, dass er pünktlich an seinem Arbeitsplatz eintrifft.

6. ARBEITSUNFÄHIGKEIT WEGEN KRANKHEIT

lst der Insasse infolge Krankheit oder Unfall nicht arbeitsfähig, hat er dies sofort dem/der Diensthabenden zu melden. Ein krank gemeldeter Insasse darf das Heim nicht verlassen. Das Heim bietet ihm die Möglichkeit, den Arbeitge​ber zu benachrichtigen. Nach dem dritten Arbeitstag hat er ein Arztzeugnis beizubringen. Zwecks Arztbesuchs erteilt ihm die Heimleitung einen Kurzausgang.

7. URLAUB

Die Gewährung von Freizeit ausserhalb des Wohnheims Lindenfeld setzt ein klagloses Verhalten am Arbeitsplatz und im Wohnheim voraus und darf
· 24 Stunden im 3. Vollzugsmonat,
· 36 Stunden im 4. bis 7. Vollzugsmonat und

· 48 Stunden ab dem 8. Vollzugsmonat

nicht übersteigen. 



8. MAHLZEITEN:

In der Regel verpflegen sich Insassen, welche einer Arbeit nachgehen, während der Arbeitszeit ausserhalb des Heimes. Im Heim selber wird verpflegt, wer sich während einer Hauptmahlzeit im Hause aufhält. An Wochenenden bzw. an Frei-Tagen von Schichtarbeitenden ist volle Verpflegung im Heim gewährleistet. 

Die Mahlzeiten werden in der Abteilung eingenommen und zu folgenden Zeiten der Wohngruppe zur Verfügung gestellt: 

Montag bis Freitag:

Mittagessen
12.10 Uhr 

Nachtessen
18.30 Uhr

Samstage, Sonntage, Feiertage:

Frühstück
08.00 Uhr

Mittagessen
11.30 Uhr

Nachtessen
17.30 Uhr

9. ORDNUNG IM WOHNRAUM / ZIMMERORDNUNG

Die Fenster können nur in Kippstellung verbracht werden. Die Türe zur Terrasse ist in der Regel geschlossen. Die Schliessvorrichtungen werden täglich kontrolliert.
Aus Gründen der Sicherheit ist es untersagt, im Zimmer zu kochen, Heizapparate und Bügeleisen zu verwenden oder Kerzen anzuzünden. Wird durch vorschriftswidriges Verhalten ein Feueralarm ausgelöst, so hat der Verursacher für die entstandenen Kosten aufzukommen. 

Die Benützung von Fernsehapparaten, Radios, Kassettenrecordern sowie Computern in den Zimmern ist erlaubt. Dabei ist hinsichtlich Lautstärke auf die übrigen Bewohner Rücksicht zu nehmen. Die Installation eines Internetanschlusses (Modem) oder eines anderen elektronischen Übermittlungsgerätes am Kabel oder anderen Hausanschlüssen ist nur mit der Bewilligung der Heimleitung gestattet. Generell dürfen elektronische Geräte nur nach Absprache und mit Bewilligung der Heimleitung im Zimmer eingesetzt werden. 

Die Betten sind täglich selbst zu machen. Nach 14 Tagen wird die Bettwäsche - 1 x wöchentlich die Froteewäsche - durch den Hausdienst gewechselt. Die Bett- wie auch die Froteewäsche wird vom Hausdienst des Heimes zu Verfügung gestellt. Auf Zusehen hin wird einzelnen Bewohnern der HG-Abteilung bei Bedarf Gelegenheit geboten, ihre Wäsche selber zu waschen. Grundsätzlich sollte die Wäsche aber ausser Haus gewaschen werden.

Die Zimmer werden von dem/der diensthabenden Betreuer/-in kontrolliert. Die Zimmer können abgeschlossen werden. – Der Betreuungs- und Reinigungsdienst hat aber mit einem übergeordneten Schlüssel Zugang zum Zimmer.

10. ABEND- / NACHTBETRIEB GENERELL

Das Betreuungspersonal meldet sich abends unregelmässig in der Abteilung. Generell ist der/die Diensttuende telefonisch (Nr. 28 oder 29) immer erreichbar. Siehe Tel.-Nrn. am Anschlagbrett beim Telefon!



11. NOTFÄELLE / FEUER UND RAUCH

Über Telefon Nr. 28 - abends und tagsüber - oder Tel. Nr. 29 in der Nacht. (siehe Tel.-Nr. am Anschlagbrett beim Telefon) - kann der Betreuungsdienst erreicht werden. Selbstverständlich soll der Betreuungsdienst nachts nur in Notfällen avisiert werden! 

Bei Feuerausbruch oder Rauch führt der Fluchtweg über das Treppenhaus der Abteilung. Dort werden die Insassen vom Betreuungsdienst abgeholt.

Wichtig: Beachten Sie auch die Standorte des Handmelders, des Feuerlöschers, der Feuerdecke und des Telefons. 

12. AUFENTHALT IM FREIEN AN ARBEITSFREIEN TAGEN

Der Insasse hat, wenn er sich während des ganzen Tages im Wohnheim aufhält, Anrecht auf eine Stunde Aufenthalt unter freiem Himmel. 

Regelung:

1. Die Halbgefangenen werden in der Regel und nach Absprache in einem Zeitfenster zwischen 13.00 h und 16.00 h auf das Areal gelassen. Sie dürfen sich für eine Stunde im UG (Fitness), im EG (Zugang zu den Automaten) sowie draussen auf dem Areal aufhalten. Das Areal darf nicht verlassen werden. Der/die Diensttuende hat sich während des Aufenthaltes im Freien der Anwesenheit der Insassen zu vergewissern. 

2. Nach einer Stunde erfolgt der Bezug der Abteilung. Vorgängig besteht die Möglichkeit, sich im Kiosk oder an den Automaten mit Raucherwaren, Getränken etc. zu versorgen. 

3. Beim Bezug der Abteilung werden die Insassen wie beim Einrücken von der Arbeit kontrolliert.

13. BESUCHSREGELUNG

Auf Gesuch hin kann der Insasse an seinen arbeitsfreien Tagen von 09.00 h – 16.30 h für eine Stunde Besucher empfangen. Er hat diese vorgängig zu melden. Als Lokalitäten für Besuche stehen der Warteraum oder der Mehrzweckraum zur Verfügung. In Ausnahmefällen kann auch der Speisesaal als Besuchsraum dienen. 

Besucher/-innen haben sich am Schalter beim Empfang an- und abzumelden. Für die Zeit des Aufenthaltes im Wohnheim Lindenfeld wird ihnen eine Besucherkarte abgegeben.
Ehemalige Insassen der HG-Abteilung werden als Besucher grundsätzlich nicht zugelassen. Ausnahmen bilden Verwandte sowie Partner/-innen, sofern die Beziehung schon vor dem Antritt des Strafvollzuges im Lindenfeld bestand. 

14. REINIGUNG

Für die Sauberkeit und die Ordnung in den Zimmern sind die Insassen selbst verantwortlich. Für die Grundreinigung in den allgemein genutzten Räumen sind alle Bewohner der Wohngruppe gemeinsam verantwortlich. Sie hat wöchentlich – in der Regel am Samstag - zu erfolgen. Dusche, Bad und WC sind nach Benützung sauber zu verlassen.

Das Reinigungsmaterial wird vom Heim zur Verfügung gestellt. 

15. ENTSORGUNG

Der Abfall ist zu separieren. Zeitungen, Illustrierte etc. sind zu bündeln. Alu, Blech und Glas sind gesondert in einen dafür vorgesehenen Behälter zu verbringen. 

Der Abfall ist im dazugehörenden Sack jeweils am Morgen im EG des Treppenhauses zu deponieren.

16. BEZUGSPERSON

Jedem Insassen ist eine Bezugsperson zugeteilt. Audienzbegehren zwecks Beratung und Betreuung sind frühzeitig, das heisst ein paar Tage im Voraus, und schriftlich einzureichen.

Vereinbarungen etc. werden schriftlich und im Doppel ausgefertigt und in einem Dossier abgelegt.

17. DISZIPLINARWESEN / DISZIPLINARVERFAHREN
Diese orientiert sich an Art. 91 Abs. 1 - 3 StGB sowie an der entsprechenden kantonalen Gesetzgebung.
Der Insasse hat sich strikte an die Hausordnung zu halten. Zuwiderhandlungen oder Nichtbefolgen der Anweisungen des Personals werden von der Heimleitung diszipliniert. Dem Betroffenen wird das rechtliche Gehör gewährt, d.h. er wird zum Sachverhalt angehört und kann eine Stellungnahme zu Protokoll geben. Wird eine Disziplinarmassnahme ausgesprochen, wird ihm diese unverzüglich eröffnet und gegen die Unterschrift schriftlich ausgehändigt. Eine Beschwerde gegen einen Disziplinarentscheid ist innerhalb von 24 Stunden der Heimleitung zwecks Weiterleitung an das Justiz- und Sicherheitsdepartement des Kantons Luzern zu übergeben. Eine Kopie der Disziplinarverfügung sowie einer allfälligen Beschwerdeeingabe werden der einweisenden Behörde zugestellt.
18. DISZIPLINARVERGEHEN / DISZIPLINARSTRAFEN

Als Disziplinarvergehen gelten im Wohnheim Lindenfeld:
· Verstoss gegen die Hausordnung bzw. Nichtbefolgen der Vorschriften der Hausordnung

· Nicht- oder verspätete Rückkehr von der Arbeit oder vom Urlaub
· Drohungen und/oder Angriffe auf die körperliche Integrität anderer
· Widersetzlichkeit gegen Anordnungen und Weisungen des Personals

· Besitz, Konsum und Handel von Alkohol, Betäubungsmitteln, Waffen etc. 
· Sachbeschädigungen an Mobiliar, Einrichtungen und am Eigentum Dritter

· Störung von Ruhe und Ordnung

Von der Heimleitung bzw. der Leitung des Bereichs Justiz des Wohnheims können folgende Disziplinarmassnahmen, bzw. Disziplinarstrafen ausgefällt werden:

· Mündliche Ermahnung

· Verweis
· Entzug von Erleichterungen (z.B. Ausgang, Urlaub)
Bei schwerwiegenden oder wiederholten Verstössen gegen die Hausordnung wird der zuständigen Behörde Antrag auf Rückversetzung in den Normalstrafvollzug gestellt. Bei leichten Vergehen und im erstmaligen Fall kann jedoch davon Abstand genommen wer​den. 
19. SORGFALTSPFLICHT

Zu den Räumlichkeiten sowie zu den zu Verfügung stehenden Gerätschaften und Einrichtungen ist Sorge zu tragen.

Für mutwillig oder fahrlässig verursachte Schäden besteht Schadenersatzpflicht. Das Heim behält sich vor, gegen Verursacher Anzeige zu erstatten. 

20. FAHRZEUGE

Mofas und Fahrräder können im Veloraum eingestellt werden. PW’s sind auf dem Parkplatz vis à vis der Unterkunft abzustellen. Sämtliche Fahrzeuge sind abzuschliessen. Das Wohnheim übernimmt keine Haftung bei Beschädigung oder Diebstahl. 

21. ENTLASSUNG

Am Tag der Entlassung räumt und reinigt der Insasse sein Zimmer und nimmt alle seine Effekten mit. Für im Heim zurückgelassene, später nicht abgeholte Effekten wird pro Tag eine Gebühr erhoben. Das Heim behält sich vor, diese Effekten auf Kosten der Besitzer einzulagern.
22. BESCHWERDEN

Beschwerden gegen MitarbeiterInnen können schriftlich bei der Heimleitung und solche gegen die Heimleitung bei der Heimkommission erhoben werden. Gegen Verfügungen der Heimkommission kann beim Vorstand des Vereins rekurriert werden. 

Emmen, 27.12.07 / die Heimkommission 
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